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Entscheidungsdatum

02.03.2026

Norm

AsylG 2005 §8 Abs1

AsylG 2005 §8 Abs4

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 8 heute

2. AsylG 2005 § 8 gültig ab 01.03.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/2025

3. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 28.02.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 145/2017

4. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 84/2017

5. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013

6. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

7. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2009

8. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2009

1. AsylG 2005 § 8 heute

2. AsylG 2005 § 8 gültig ab 01.03.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/2025

3. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 28.02.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 145/2017

4. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 84/2017

5. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013

6. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

7. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2009

8. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2009

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003
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8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

,

W265 2327662-1/8E

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a Karin RETTENHABER-LAGLER als Einzelrichterin über

die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 09.09.2025, Zl.

XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die

Richterin Mag.a Karin RETTENHABER-LAGLER als Einzelrichterin über die Beschwerde von römisch 40 , geb. römisch 40

, StA. Syrien, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, gegen den Bescheid

des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 09.09.2025, Zl. römisch 40 , nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung zu Recht:

A)

I. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wird XXXX der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen

Herkunftsstaat Syrien zuerkannt.römisch eins. Gemäß Paragraph 8, Absatz eins, AsylG 2005 wird römisch 40 der Status

des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Syrien zuerkannt.

II. Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 wird XXXX eine befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte für

die Dauer von einem Jahr erteilt.römisch zwei. Gemäß Paragraph 8, Absatz 4, AsylG 2005 wird römisch 40 eine

befristete Aufenthaltsberechtigung für subsidiär Schutzberechtigte für die Dauer von einem Jahr erteilt.

III. In Erledigung der Beschwerde werden die Spruchpunkte III. bis VI. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 1

und 2 VwGVG ersatzlos behoben.römisch drei. In Erledigung der Beschwerde werden die Spruchpunkte römisch drei.

bis römisch sechs. des angefochtenen Bescheides gemäß Paragraph 28, Absatz eins und 2 VwGVG ersatzlos behoben.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, ein syrischer Staatsangehöriger, reiste in das österreichische Bundesgebiet ein und stellte

am 10.10.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz.

2. Bei der Erstbefragung vor Organen der öHentlichen Sicherheit am 11.10.2022 gab der Beschwerdeführer im

Wesentlichen an, Syrien im Jahr 2014 in Richtung Türkei verlassen zu haben. Zu seinem Fluchtgrund gab er an, dass er

sein Heimatland wegen dem Krieg verlassen habe.

3. Am 18.08.2025 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl niederschriftlich
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einvernommen. Dabei brachte er unter anderem vor, dass er Syrien gemeinsam mit seiner Familie im Jahr 2014

verlassen habe. Im Jahr 2023 seien seine Eltern und eine Schwester im Zuge des Erdbebens in der Türkei ums Leben

gekommen. Ein Bruder sei dabei schwer verletzt worden. Die drei Brüder seien in der Türkei aufhältig. In Syrien habe

er weder Familienangehörige noch Verwandte. Zu seinen Fluchtgründen brachte er im Wesentlichen vor, er und seine

Familie seien wegen dem Krieg ausgereist. Sein Heimatbezirk Idlib sei damals heftig bombardiert worden, weshalb sie

sich zur Ausreise entschlossen hätten.

4. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesamt den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen

Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und hinsichtlich der

Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Syrien (Spruchpunkt II.)

ab. Weiters wurde ihm ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht erteilt

(Spruchpunkt III.) und gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.).

Ferner wurde festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Syrien zulässig ist (Spruchpunkt V.) und

wurden gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG als Frist für seine freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der

Rückkehrentscheidung gewährt (Spruchpunkt VI.).4. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesamt den Antrag

des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten

(Spruchpunkt römisch eins.) und hinsichtlich der Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug

auf den Herkunftsstaat Syrien (Spruchpunkt römisch zwei.) ab. Weiters wurde ihm ein Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß Paragraph 57, AsylG nicht erteilt (Spruchpunkt römisch drei.) und gegen

ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß Paragraph 52, Absatz 2, ZiHer 2, FPG erlassen (Spruchpunkt römisch vier.).

Ferner wurde festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß Paragraph 46, FPG nach Syrien zulässig ist (Spruchpunkt

römisch fünf.) und wurden gemäß Paragraph 55, Absatz eins bis 3 FPG als Frist für seine freiwillige Ausreise 14 Tage ab

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung gewährt (Spruchpunkt römisch sechs.).

5. Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer am 07.10.2025 eine Beschwerde gegen Spruchpunkte II. bis VI..

Spruchpunkt I. erwuchs in Rechtskraft. Die Beschwerde wurde, samt dem bezugshabenden Verwaltungsakt, dem

Bundesverwaltungsgericht (in Folge: BVwG) am 24.11.2025 vorgelegt.5. Gegen diesen Bescheid erhob der

Beschwerdeführer am 07.10.2025 eine Beschwerde gegen Spruchpunkte römisch zwei. bis römisch sechs..

Spruchpunkt römisch eins. erwuchs in Rechtskraft. Die Beschwerde wurde, samt dem bezugshabenden

Verwaltungsakt, dem Bundesverwaltungsgericht (in Folge: BVwG) am 24.11.2025 vorgelegt.

In der Beschwerde wurde zusammenfassend ausgeführt, dass die Sicherheits- und Versorgungslage in Syrien auch

nach dem Regimesturz Ende 2024 katastrophal sei. Es komme regelmäßig zu bewaHneten KonJikten zwischen

unterschiedlichen Gruppierungen, sowie zu Explosionen und Anschlägen. Die persönliche Sicherheit des

Beschwerdeführers wäre massiv gefährdet. Seine Eltern und eine Schwester seien beim Erdbeben in der Türkei ums

Leben gekommen. Drei Brüder würden sich noch in der Türkei beKnden, wobei ein Bruder sehr schwer am Bein

verletzt worden sei und die beiden anderen Brüder seien schwer traumatisiert und würden vom Roten Halbmond

versorgt. Das Haus seiner Familie in Idlib sei zerstört worden. Er habe keine Familienangehörigen in Idlib. Ebenso

wenig habe er eine Berufsausbildung noch nennenswerte Beziehungen an seinem Herkunftsort. Seine Brüder könnten

ihn nicht Knanziell unterstützen. Die Annahme der belangten Behörde, dass die Familie des Beschwerdeführers ihn bei

seiner Rückkehr Knanziell unterstützen könne, sei völlig spekulativ, weil dazu keinerlei Ermittlungen angestellt worden

seien. Aufgrund der allgemeinen schlechten Versorgungslage bestehe in ganz Syrien auch keine innerstaatliche

Fluchtalternative. Er würde aufgrund seiner individuellen Situation bei einer Abschiebung nach Syrien in eine

aussichtslose Lage geraten und er würde in seinen Rechten nach Art. 2 und 3 EMRK verletzt werden. In der

Beschwerde wurde zusammenfassend ausgeführt, dass die Sicherheits- und Versorgungslage in Syrien auch nach dem

Regimesturz Ende 2024 katastrophal sei. Es komme regelmäßig zu bewaHneten KonJikten zwischen unterschiedlichen

Gruppierungen, sowie zu Explosionen und Anschlägen. Die persönliche Sicherheit des Beschwerdeführers wäre massiv

gefährdet. Seine Eltern und eine Schwester seien beim Erdbeben in der Türkei ums Leben gekommen. Drei Brüder

würden sich noch in der Türkei beKnden, wobei ein Bruder sehr schwer am Bein verletzt worden sei und die beiden

anderen Brüder seien schwer traumatisiert und würden vom Roten Halbmond versorgt. Das Haus seiner Familie in

Idlib sei zerstört worden. Er habe keine Familienangehörigen in Idlib. Ebenso wenig habe er eine Berufsausbildung

noch nennenswerte Beziehungen an seinem Herkunftsort. Seine Brüder könnten ihn nicht Knanziell unterstützen. Die

Annahme der belangten Behörde, dass die Familie des Beschwerdeführers ihn bei seiner Rückkehr Knanziell
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unterstützen könne, sei völlig spekulativ, weil dazu keinerlei Ermittlungen angestellt worden seien. Aufgrund der

allgemeinen schlechten Versorgungslage bestehe in ganz Syrien auch keine innerstaatliche Fluchtalternative. Er würde

aufgrund seiner individuellen Situation bei einer Abschiebung nach Syrien in eine aussichtslose Lage geraten und er

würde in seinen Rechten nach Artikel 2 und 3 EMRK verletzt werden.

6. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 26.02.2026 eine mündliche Verhandlung im Beisein des Rechtsvertreters

des Beschwerdeführers und eines Dolmetschers für die Sprache Arabisch durch. Der Beschwerdeführer wurde

ausführlich zu seiner Situation in Österreich und zu seiner Rückkehrsituation befragt. Zu den weiteren ins Verfahren

genommenen Länderberichten wurde dem Beschwerdeführer die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer führt den im Spruch genannten Namen und ist an dem oben genannten Datum geboren. Seine

Identität steht fest. Er ist syrischer Staatsangehöriger, gehört der Volksgruppe der Araber an und bekennt sich zur

sunnitischen Glaubensrichtung des Islam. Die Muttersprache des Beschwerdeführers ist Arabisch.

Der Beschwerdeführer ist in der Provinz Idlib, Bezirk XXXX , Syrien geboren und aufgewachsen. Er besuchte sechs Jahre

durchgehend und regelmäßig die Schule. Nach Kriegsbeginn erfolgte der Schulbesuch nur mehr unregelmäßig. Der

Beschwerdeführer hat keine Berufsausbildung. Während seines Aufenthaltes in der Türkei arbeitete er als Monteur

von Fenster und Türen. Der Beschwerdeführer ist in der Provinz Idlib, Bezirk römisch 40 , Syrien geboren und

aufgewachsen. Er besuchte sechs Jahre durchgehend und regelmäßig die Schule. Nach Kriegsbeginn erfolgte der

Schulbesuch nur mehr unregelmäßig. Der Beschwerdeführer hat keine Berufsausbildung. Während seines

Aufenthaltes in der Türkei arbeitete er als Monteur von Fenster und Türen.

2014 verließ der Beschwerdeführer gemeinsam mit seiner Familie Syrien in Richtung Türkei, wo er bis 2022 lebte.

Unter Umgehung der Grenzkontrollen reiste er über mehrere Länder in Österreich ein, wo er im Oktober 2022 einen

Antrag auf internationalen Schutz stellte.

Der Beschwerdeführer ist ledig und hat keine Kinder.

Die Eltern und eine Schwester verstarben bei dem Erdbeben in der Türkei. Ein Bruder des Beschwerdeführers erlitt

Bein- und Rückenverletzungen und ist nicht erwerbsfähig. Die Geschwister sorgen für den Unterhalt des verletzten

Bruders. Zwei weitere Brüder leben ebenfalls noch in der Türkei. Das Haus in dem die Familie des Beschwerdeführers

in Idlib lebte, ist inzwischen zerstört. In Syrien hat der Beschwerdeführer keine Verwandten mehr.

Der Herkunftsort des Beschwerdeführers beKndet sich im Macht- und EinJussbereich der von der Hay’at Tahrir ash-

Sham (HTS) unter der Führung von Ahmed al-Sharaa als Übergangspräsident kontrollierten syrischen

Übergangsregierung.

Der Beschwerdeführer ist gesund und in Österreich strafrechtlich unbescholten.

1.2. Zur Situation im Falle einer Rückkehr des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist zwar gesund, grundsätzlich arbeitsfähig sowie in Syrien geboren und aufgewachsen. Zudem

verfügt er über Grundschulbildung in seinem Herkunftsstaat und spricht die Landessprache. Jedoch verfügt er in

seinem Herkunftsort über keinerlei familiäre Anknüpfungspunkte und über kein soziales Netz mehr, und wäre im Falle

einer Rückkehr nicht in der Lage, seine grundlegenden existenziellen Bedürfnisse zu erfüllen. Ebenso wenig verfügt der

Beschwerdeführer in seinem Herkunftsgebiet über eine gesicherte Wohnmöglichkeit.

Die Versorgungs-, Wirtschafts- und Sicherheitslage ist in ganz Syrien nach wie vor prekär. Auch nach dem Sturz des

Assad-Regimes ist der Bürgerkrieg in Syrien noch nicht vorbei und kommt es weiter zu Kampfhandlungen. Aufgrund

der aktuellen Lage in Syrien bestehen Finanzierungslücken und ein genereller Versorgungsmangel. Sowohl eine

Wiederansiedelung in seinem Heimatort als auch eine Neuansiedelung in einer anderen Region Syriens ist dem

Beschwerdeführer aufgrund der Versorgungs-, Wirtschafts- und Sicherheitslage in Syrien im Entscheidungszeitpunkt

nicht zumutbar.

Die Rückführung des Beschwerdeführers nach Syrien würde mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Verletzung des



Art. 3 EMRK darstellen. Es liegen auch keine Gründe vor, nach denen der Beschwerdeführer von der Zuerkennung des

subsidiären Schutzes auszuschließen wäre.Die Rückführung des Beschwerdeführers nach Syrien würde mit

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Verletzung des Artikel 3, EMRK darstellen. Es liegen auch keine Gründe vor, nach

denen der Beschwerdeführer von der Zuerkennung des subsidiären Schutzes auszuschließen wäre.

1.3. Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

1.3.1. Die Feststellungen zur Lage in Syrien stützten sich (auszugsweise) auf die Länderinformation der

Staatendokumentation (Gesamtaktualisierung: 08.05.2025):

Politische Lage:

Am 8.12.2024 erklärten die Oppositionskräfte in Syrien die 24-jährige Herrschaft von Präsident Bashar al-Assad für

beendet. Zuvor waren Kämpfer in die Hauptstadt eingedrungen, nachdem Oppositionsgruppierungen am 27.11.2024

eine OHensive gegen das Regime gestartet und innerhalb weniger Tage die Städte Aleppo, Hama und große Teile des

Südens eingenommen hatten. Al-Assad war aus Damaskus geJohen (AJ 8.12.2024). Ihm und seiner Familie wurde Asyl

in Russland gewährt (VB Moskau 10.12.2024). Er hatte das Land seit 2000 regiert, nachdem er die Macht von seinem

Vater Hafez al-Assad übernommen hatte, der zuvor 29 Jahre regiert hatte (BBC 8.12.2024a). Er kam mit der Baath-

Partei an die Macht, die in Syrien seit den 1960er-Jahren Regierungspartei war (NTV 9.12.2024). Bashar al-Assad hatte

friedliche Proteste gegen sein Regime im Jahr 2011 gewaltsam unterdrückt, was zu einem Bürgerkrieg führte. Mehr als

eine halbe Million Menschen wurden getötet, sechs Millionen weitere wurden zu Flüchtlingen (BBC 8.12.2024a). Die

Offensive gegen al-Assad wurde von der Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) angeführt (BBC 9.12.2024).

Während ash-Shara' ein gewisses Maß an Pragmatismus gezeigt hat, insbesondere im Umgang mit lokalen

Gemeinschaften, sind die Strukturen der Übergangsregierung nach wie vor zentralisiert und hierarchisch, wobei die

Macht in einem kleinen Führungskreis konzentriert ist. Dies schränkt die Möglichkeiten für eine integrative

EntscheidungsKndung ein und verstärkt die Wahrnehmung der Ausgrenzung von Minderheiten und Frauen (AC

20.12.2024). HTS hat in Idlib einerseits bemerkenswerte Zugeständnisse an die lokale Bevölkerung gemacht. So

erlaubte sie beispielsweise Christen, Gottesdienste abzuhalten und Frauen, Universitäten zu besuchen und Autos zu

fahren – Maßnahmen, die angesichts der radikalen dschihadistischen Vergangenheit der Gruppe bemerkenswert sind.

Darüber hinaus hat HTS Zivilisten in seine Regierungsverwaltung integriert und einen technokratischen Regierungsstil

eingeführt, selbst in sensiblen ideologischen Bereichen wie Bildung und Religion, in denen die Gruppe ursprünglich

ausschließlich eigenes Personal ernennen wollte. Andererseits ist die mangelnde Bereitschaft, politische Opposition

zuzulassen, nach wie vor besorgniserregend. In Idlib hat HTS nach und nach die Macht monopolisiert und agierte

praktisch als Einparteienstaat. Politische Opposition und zivilgesellschaftlicher Aktivismus wurden unterdrückt (DIIS

16.12.2024). Zu den ersten Entscheidungen der Übergangsregierung unter al-Bashir gehörten die Entsendung von

Polizeikräften in Großstädte und das Verbot von Rauchen und Alkoholkonsum (MAITIC 17.12.2024). Der HTS wurden

unter anderem von Human Rights Watch, immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Oppositionelle,

Frauen und religiöse Minderheiten vorgeworfen. Es kam auch zu groß angelegten Protesten gegen die HTS und ihren

Anführer, ash-Shara' (Rosa Lux 17.12.2024). Laut Terrorismusexperte Peter Neumann haben die Kämpfer der HTS für

ein islamistisches Regime gekämpft. Er hält es für möglich, dass es zu einer Opposition in der eigenen Bewegung

kommen könnte (Spiegel 11.12.2024).

Syrien steht auf der US-amerikanischen Liste der Länder, die den Terrorismus unterstützen und HTS wird von der

Europäischen Union, der Türkei und den USA als ausländische terroristische Organisation eingestuft (AJ 15.12.2024a).

HTS wurde im Mai 2014 auf die Terrorliste der UN gesetzt, als der Sicherheitsausschuss zu dem Schluss kam, dass es

sich um eine terroristische Organisation mit Verbindungen zur al-Qaida handelt. Sie unterliegen drei

Sanktionsmaßnahmen: Einfrieren von Vermögenswerten, Reiseverbot und WaHenembargo. Das bedeutet, dass

international von allen Mitgliedstaaten erwartet wird, dass sie diese Maßnahmen einhalten. Um HTS nicht mehr als

Terrororganisation zu listen, müsste ein Mitgliedstaat die Streichung von der Liste vorschlagen, und dieser Vorschlag

würde dann an den zuständigen Ausschuss des Sicherheitsrats weitergeleitet. Der Ausschuss, der sich aus Vertretern

aller 15 Länder zusammensetzt, die den Sicherheitsrat bilden, müsste dann einstimmig beschließen, den Vorschlag zu

genehmigen (UN News 12.12.2024). Die internationale Gemeinschaft akzeptierte in bilateralen und multilateralen

Formaten, dass HTS, trotz ihrer Einstufung als terroristische Vereinigung, einen Platz am Verhandlungstisch benötigt

(MEI 9.12.2024).



Ash-Shara's Regierung kontrolliert begrenzte Teile Syriens, darunter die meisten westlichen Städte und Teile des

ländlichen Raums (TWI 28.2.2025). Nordostsyrien wird von einer Kombination aus den kurdisch geführten Syrischen

Demokratischen Kräften (Syrian Democratic Focres - SDF) und arabischen Stammeskräften regiert (MEI 19.12.2024).

Die SDF führen Gespräche mit ash-Shara', bleiben aber vorsichtig, was seine Absichten angeht (TWI 28.2.2025). Nord-

Aleppo wird von der von der Türkei unterstützten Syrischen Übergangsregierung kontrolliert (MEI 19.12.2024). Die von

der Türkei unterstützten Rebellengruppierungen innerhalb der SNA kontrollieren Teile Nordsyriens nahe der

türkischen Grenze, darunter 'Afrin, Suluk und Ra's al-'Ain. Diese Gebiete hat die SNA 2018 und 2019 von den kurdisch

geführten Syrischen Demokratischen Kräften (Syrian Democratic Forces - SDF) erobert (Al-Monitor 8.12.2024).

Südsyrien wird von einer halbunabhängigen Struktur in Suweida zusammen mit ehemaligen Oppositionsgruppen in

Dara'a kontrolliert (MEI 19.12.2024). Im Euphrat-Tal ist die Loyalität der sunnitischen Stämme gegenüber HTS weniger

sicher, während in Dara'a die vom ehemaligen Rebellen Ahmad al-'Awda und anderen südlichen Fraktionen

kontrollierten Truppen sich der Integration in die neue syrische Armee widersetzen (TWI 28.2.2025).

Sicherheitslage:

Trotz des Sturzes der 54-jährigen Diktatur der Familie al-Assad ist der Bürgerkrieg noch lange nicht vorbei (Leb24

13.2.2025). Trotz der Bemühungen der neuen syrischen Regierung bleibt die Sicherheitslage fragil, und die Zukunft

Syriens ist von zahlreichen Unsicherheiten geprägt (VB Amman 9.2.2025). Der Hohe Flüchtlingskommissar der

Vereinten Nationen, Grandi, beschreibt die Lage vor Ort als "Juid". Sie könne sich nach derzeitigem Stand in alle

Richtungen entwickeln (ÖB Amman 6.2.2025). Die neue syrische Übergangsregierung ist nicht in der Lage, das gesamte

syrische Staatsgebiet zu kontrollieren (AlHurra 6.2.2025a). Seit Jahresbeginn 2025 hat sich die Sicherheitslage in Syrien

nach dem Sturz von Bashar al-Assad weiterhin als instabil erwiesen. Die neuen Machthaber, dominiert von

islamistischen Gruppierungen, bemühen sich um die Etablierung von Ordnung und Sicherheit, stoßen jedoch auf

erhebliche Herausforderungen (VB Amman 9.2.2025).

Kampfmittelreste und Blindgänger

In mehr als 13 Jahren Krieg wurden im ganzen Land schätzungsweise mehr als zehn Millionen Sprengkörper eingesetzt.

In der Regel explodieren bis zu 30 % der eingesetzten Munition nicht, was zu einer hohen Kontaminierung mit

Blindgängern führt (FR 20.1.2025b). Nicht explodierte Kampfmittelrückstände stellen eine große Gefahr für das Leben

in Syrien dar.

Es ist ein starker Anstieg von Vorfällen mit Blindgängern und explosiven Kampfmittelrückständen zu verzeichnen,

wobei fast täglich über zivile Opfer berichtet wird (UNOCHA 12.2.2025). Die Beseitigung von Landminen und anderen

militärischen Trümmern ist dringender denn je. Während sich Millionen von Flüchtlingen auf ihre Rückkehr

vorbereiten, sind viele ihrer Häuser oder das, was von ihnen übrig ist, mit nicht explodierten Mörser- und

Artilleriegranaten, Raketen, Minen und Sprengfallen übersät (Leb24 13.2.2025). Für die Vertriebenen und diejenigen,

die versuchen, nach Hause zurückzukehren, ist die Gefahr durch Blindgänger ständig und unvermeidlich (UN News

14.1.2025).

Al Jazeera zufolge sind Provinzen wie Aleppo, Idlib, Hama, Homs, ar-Raqqa, Deir ez-Zour und al-Hasaka und in

geringerem Maße Damaskus, Dara'a und Suweida mit Streumunition und Minen verseucht (AJ 1.1.2025c).

Die folgende Karte stellt die Kontamination der syrischen Gouvernements durch Kampfmittelreste farblich dar:

Nordsyrien

Die Sicherheitslage in Nordsyrien ist nach wie vor instabil, da verschiedene Fraktionen um Kontrolle und EinJuss

konkurrieren (SCR 30.1.2025). Nach al-Assads Sturz und der Machtübernahme islamistischer Gruppierungen bleibt der

Nordwesten Syriens eine der unruhigsten und komplexesten Regionen des Landes. Die neuen Machthaber bestehen

aus einem Bündnis verschiedener islamistischer Fraktionen, wobei insbesondere Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) in Idlib

und Teilen Aleppos eine führende Rolle einnehmen. Trotz der formellen Übernahme der Macht kommt es in der

Region weiterhin zu Machtkämpfen zwischen rivalisierenden islamistischen Gruppen, Widerstandszellen Assad-treuer

Kräfte und externen Bedrohungen durch LuftangriHe und GrenzkonJikte (VB Amman 9.2.2025). Teile des Nordostens

Syriens, insbesondere Ost-Aleppo, ar-Raqqa und al-Hasaka, sind von Feindseligkeiten, Zusammenstößen und AngriHen

mit improvisierten Sprengkörpern Improvised Explosive Devices - IED) betroHen (UNOCHA 12.2.2025). Idlib ist nun das



Zentrum der islamistischen Verwaltung in Syrien, bleibt aber eine hochgradig instabile Region. Während HTS als

dominierende Kraft die Kontrolle beansprucht, gibt es weiterhin KonJikte mit anderen Fraktionen sowie Widerstand

durch kleinere Gruppierungen, die nicht vollständig in die neue Ordnung integriert wurden. Trotz des Sturzes al-

Assads bleiben die syrischen Lufträume gefährdet durch israelische AngriHe auf iranische oder mit Iran verbundene

Gruppierungen, während Russland gelegentlich gezielte AngriHe auf dschihadistische Gruppierungen in der Region

durchführt. Spannungen zwischen HTS, anderen islamistischen Gruppierungen und lokalen Milizen sorgen für eine

fragile Sicherheitslage mit regelmäßigen Attentaten und bewaHneten Auseinandersetzungen. Die anhaltende

Instabilität, fehlende Grundversorgung und wirtschaftliche Notlage haben die humanitäre Situation in Idlib weiter

verschärft. Aleppo bleibt eine der strategisch wichtigsten Städte Syriens, ist jedoch weiterhin zwischen verschiedenen

Akteuren umkämpft. Während islamistische Gruppierungen Teile der Stadt kontrollieren, gibt es in anderen Bezirken

noch Präsenz ehemaliger regierungstreuer Milizen oder autonomer kurdischer Einheiten. In nördlichen Teilen Aleppos

gibt es weiterhin Spannungen zwischen türkisch unterstützten Milizen und kurdischen Einheiten der SDF. In Teilen

Aleppos kommt es weiterhin zu gezielten Attentaten, Entführungen und SprengstoHanschlägen gegen islamistische

Führungspersonen, was auf eine aktive Widerstandsbewegung hindeutet. Die Stadt bleibt schwer beschädigt, und der

Wiederaufbau schreitet nur schleppend voran, da sich die neuen islamistischen Machthaber auf militärische Kontrolle

und weniger auf infrastrukturelle Erholung konzentrieren (VB Amman 9.2.2025). Das syrische

Verteidigungsministerium gab bekannt, dass es einen AngriH der SDF an der AshraKya-Front Anfang März 2025 in

Aleppo-Stadt zurückgeschlagen hat. Das syrische Verteidigungsministerium hat aus mehreren Gebieten militärische

Verstärkung an die KampHronten gegen die SDF in Aleppo geschickt (AJ 10.3.2025c). Die syrische Armee hat nach

eigenen Angaben Mitglieder der kurdisch geführten SDF festgenommen, als diese aus dem Viertel al-AshraKya nach

Aleppo eindrangen (BBC 9.3.2025a.)

Grundversorgung und Wirtschaft

Grundversorgung

Das Syrian Center for Policy of Research schätzt die Armutsquote für ganz Syrien im Jahr 2023 auf über 90 %, mit 80 %

der syrischen Bevölkerung, die unterhalb der Armutsgrenze leben und somit nicht in der Lage sind, ihre

Grundbedürfnisse, wie Ernährung, Bildung und Gesundheit zu decken (SCPR 6.2024; vgl. WHO 16.3.2024). Die

österreichische Botschaft Damaskus gibt ebenfalls an, dass 90 % der syrischen Bevölkerung in Armut leben (ÖB

Damaskus 2023). Die Gouvernements ar-Raqqa, Deir ez-Zour, Idlib, Hama und Homs verzeichneten die höchsten Raten

extremer Armut. Die Rate der bitteren Armut lag 2023 bei über 50 %, was bedeutet, dass die Hälfte der syrischen

Bevölkerung nicht in der Lage ist, ihren Grundnahrungsmittelbedarf zu decken (SCPR 6.2024). Im Vergleich zum

nationalen Durchschnitt von 27 % ist die extreme Armut in Deir ez-Zour (72 %), Hama und ar-Raqqa (61 %), al-Hasaka

(49 %), Dara'a (48 %), Quneitra (43 %) und Aleppo (34 %) dramatisch höher.Das Syrian Center for Policy of Research

schätzt die Armutsquote für ganz Syrien im Jahr 2023 auf über 90 %, mit 80 % der syrischen Bevölkerung, die unterhalb

der Armutsgrenze leben und somit nicht in der Lage sind, ihre Grundbedürfnisse, wie Ernährung, Bildung und

Gesundheit zu decken (SCPR 6.2024; vergleiche WHO 16.3.2024). Die österreichische Botschaft Damaskus gibt

ebenfalls an, dass 90 % der syrischen Bevölkerung in Armut leben (ÖB Damaskus 2023). Die Gouvernements ar-Raqqa,

Deir ez-Zour, Idlib, Hama und Homs verzeichneten die höchsten Raten extremer Armut. Die Rate der bitteren Armut

lag 2023 bei über 50 %, was bedeutet, dass die Hälfte der syrischen Bevölkerung nicht in der Lage ist, ihren

Grundnahrungsmittelbedarf zu decken (SCPR 6.2024). Im Vergleich zum nationalen Durchschnitt von 27 % ist die

extreme Armut in Deir ez-Zour (72 %), Hama und ar-Raqqa (61 %), al-Hasaka (49 %), Dara'a (48 %), Quneitra (43 %) und

Aleppo (34 %) dramatisch höher.

In allen Regionen sind die Zerstörung der Infrastruktur, einschließlich der Wohnverhältnisse, sowie der fehlende oder

eingeschränkte Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen (Gesundheitsversorgung, Bildung, Strom, Jießendes

Wasser, soziale Dienste) eine allgegenwärtige Herausforderung.

Lebensmittelversorgung

5,7 Millionen Menschen brauchen Unterstützung bei der Ernährung oder Sicherung des Lebensunterhalts (UNICEF

17.12.2024). Schätzungsweise 15.447.379 Millionen Menschen (66 % der Bevölkerung) benötigten im März 2024

Unterstützung in Form von Nahrungsmitteln oder Lebensunterhalt, landwirtschaftlicher Hilfe oder Unterstützung

durch nationale Sicherheitsnetze. Der Mindestlohn reichte nicht aus, um die Kosten für den Referenzlebensmittelkorb



zu decken, der für eine gesunde Ernährung unerlässlich ist. Die Kosten für den Grundnahrungsmittelkorb waren sogar

dreimal so hoch wie der Mindestlohn (WFP 9.3.2024). Der Hilfsbedarf bei Nahrungsmitteln ist in ganz Syrien weit

verbreitet, wobei er in den Gouvernements Idlib (73 % benötigten schätzungsweise Nahrungsmittelhilfe), al-Hasaka (71

%), Quneitra (65 %), Hama (59 %), ar-Raqqa (59 %), Aleppo (58 %) und Deir ez-Zour (50 %) besonders hoch war

(UNOCHA 3.3.2024).

Wasserversorgung

Der UN Resident Cooridnator and Humanitarian Coordinator for Syria, der im Zuge der FFM 2024 der

Staatendokumentation interviewt wurde, gibt an, dass es in den wohlhabendsten Gegenden von Damaskus, wie

Mezzeh und al-Maliki, eine Stunde Jießend Wasser pro Tag gibt. Umso weiter man sich von der Stadt entfernt, desto

weniger Stunden am Tag hat man Jießend Wasser zur Verfügung. In manchen Gegenden gibt es seit Jahren kein

Jießend Wasser mehr. Manche Gegenden, nicht weit außerhalb von Damaskus, haben kein Jießend Wasser

(UNRCHCSYR 22.9.2024). UNOCHA meldete am 16.12.2024, dass zwei Millionen Menschen in Aleppo von

Wasserknappheit bedroht sind (UNOCHA 16.12.2024).

Eine von der Staatendokumentation in Auftrag gegebene sozio-ökonomische Studie, im Zuge derer 600 Syrer im Alter

von 16-35 Jahren in den drei größten Städten, Damaskus, Homs und Aleppo im Juli 2024 mittels computergestützter

Telefoninterviews (CATI) befragt wurden, zeigt, dass 56 % der Teilnehmer immer Zugang zu sauberem Trinkwasser

hatten, während 31 % manchmal Zugang zu sauberem Trinkwasser hatten. 8 % der Umfrageteilnehmer hatten selten

Zugang zu sauberem Trinkwasser, während 5 % nie Zugang zu sauberem Trinkwasser hatten. 55 % der männlichen

und 56 % der weiblichen Befragten hatten immer Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Stromversorgung

Die meisten syrischen Regionen leiden unter einem gravierenden Strommangel, was in einigen Gebieten zu langen

Stromausfällen von mehreren Tagen führt und sich nachteilig auf die Wirtschafts- und Lebensbedingungen der

meisten Syrer auswirkt. In den wohlhabendsten Gegenden von Damaskus, wie Mezzeh und al-Maliki gibt es vier

Stunden Strom am Tag. Je weiter man sich von der Stadt entfernt, desto weniger Strom gibt es. Manche Gebiete haben

seit Jahren keinen Strom mehr (UNRCHCSYR 22.9.2024).

Wirtschaftliche Lage

Entwicklungen seit dem Sturz des Assad-Regimes (seit 8.12.2024)

In allen Regionen sind die Zerstörung der Infrastruktur, einschließlich der Wohnverhältnisse, sowie der fehlende oder

eingeschränkte Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen (Gesundheitsversorgung, Bildung, Strom, Jießendes

Wasser, soziale Dienste) eine allgegenwärtige Herausforderung. Gemeinden, die von Belagerungen oder schweren

Kämpfen betroHen waren, wie Ost-Ghouta in der Nähe von Damaskus oder Teile von Aleppo, verfügen kaum über

Dienstleistungen, sodass die Zivilbevölkerung dort einem höheren Risiko für Gesundheitsprobleme, Ausbeutung,

negative Bewältigungsmechanismen und weitere Vertreibung ausgesetzt ist (GPC 3.4.2025). Selbst in den mittlerweile

stabilen Regionen des Landes funktionieren öHentliche Versorgungsleistungen und Dienste – Strom, Wasser,

Telekommunikation, Bildung – kaum noch (Bourse & Bazaar 1.4.2025).

Arbeitsmarkt

Laut syrischem Zentralamt für Statistik beträgt die Arbeitslosenquote bei Männern 47 % und bei Frauen 53 %.

Wohnsituation und Infrastruktur

Die Massenvertreibungen in Syrien, die sich verschiebenden Frontlinien und der inkonsistente und nachteilige

Rechtsrahmen haben zu einer komplexen Krise im Bereich Wohnen, Land und Eigentum geführt (GPC 3.4.2025). Der

KonJikt verursachte erhebliche Schäden an der physischen Infrastruktur. Ein Drittel des Wohnungsbestandes wurde

ganz oder teilweise zerstört (ÖB Damaskus 2023). Mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung lebt in minderwertigen,

beschädigten und unzureichenden Unterkünften. Obwohl die Notunterkünfte nur als kurzfristige Notlösung gedacht

sind, leben dort immer noch über zwei Millionen Menschen (ungefähr gleich viele Frauen und Männer) in prekären

Unterkünften, insbesondere angesichts klimatischer und gesundheitlicher Schocks.

Lebensmittel, Wasser- und Stromversorgung

60 % der Haushalte kauften ihre Lebensmittel Berichten zufolge auf Kredit/Schulden.



Rückkehr – Entwicklungen seit dem Sturz des Assad Regimes (seit 8.12.2024)

Neben den Sicherheitsbedenken beeinJussen auch die Zerstörung von Eigentum und eine unzureichende

Infrastruktur die Rückkehrentscheidungen von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen (UNOCHA 30.1.2025). Viele wollen

auch wegen des Mangels an Arbeitsplätzen und grundlegenden Dienstleistungen nicht zurückkehren. Viele Flüchtlinge

haben auch kein Zuhause, in das sie zurückkehren können. Einige Häuser wurden während des Krieges zerstört, in

anderen leben neue Bewohner und viele Flüchtlinge haben keine Dokumente, die ihre Besitzansprüche belegen (CSIS

11.12.2024). Viele Flüchtlinge und Vertriebene sind nach dem Sturz des Regimes bei der Rückkehr in ihre Gebiete,

Städte und Dörfer schockiert, wenn sie feststellen, dass andere in ihren Häusern wohnen. In einigen Fällen besitzen

diese derzeitigen Bewohner Dokumente, die belegen, dass sie die Immobilien gekauft haben, aber Untersuchungen

zeigen, dass es sich oft um Fälschungen handelt, einschließlich gefälschter Eigentumsnachweise und Gerichtsurteile,

die äußerst schwer aufzuspüren sind (HLP Syria 20.1.2025).

1.3.2. Euaa, Interim Country Guidance Syria, Juni 2025 (Auszüge):

For those applicants who meet the 'safety' and 'travel and admittance' requirements under Article 8(1) QD/QR, the

availability of IPA in Damascus city will depend on the assessment of the reasonableness to settle there.

At the time of writing, the information available is of no such nature that it would require amending the conclusion on

reasonableness to settle as stated in 'EUAA, '7.4.3. Conclusions on reasonableness' in Country Guidance: Syria, April

2024'. As a consequence, such conclusion would largely remain valid:

'Based on the general situation in the capital city, and taking into account the applicable individual circumstances,

internal protection in Damascus City may be a reasonable alternative only in exceptional cases. Such exceptional cases

would in particular include some adult applicants with signiKcant Knancial means or who have a support network that

is willing and capable of assisting them in accessing basic subsistence if they settle in the city.'

1.3.3. Euaa, Syria: Major human rights, security, and socio-economic developments, Oktober 2025 (Auszüge):

4. Security situation

In a July 2025 report, the United Nations OXce for the Coordination of Humanitarian AHairs (UNOCHA) assessed that

since December 2024, urban areas have seen rising criminality, including more kidnappings and property-related

disputes in return areas, while overall security across much of the country remains fragile. In the assessment of

researcher Gregory Waters, current security challenges primarily stem from two issues. First, poor-performing local

security oXcials are failing to enforce discipline within their ranks. Discussions Waters had with Ministry of Interior

(MoI) oXcials and activists across regions indicated that these oXcials hold considerable sway over their forces’

conduct. While some have developed eHective internal and civilian-engagement policies, consistent enforcement

across all districts remains lacking. The second major driver of insecurity is inter-communal conJict, which has become

the leading trigger of sectarian violence in Syria. Recent security incidents have often stemmed from unresolved local

disputes, including housing and property claims or cycles of revenge, which civil peace mechanisms have failed to

contain.

Security incidents

Between 1 June and 26 September 2025, ACLED documented 1 665 security incidents Syria: 491 of these were coded as

battles, 416 as explosions/remote violence, and 758 as violence against civilians. The highest number of security

incidents documented by ACLED occurred in the months of July and August (see Table 1). Between 1 June and 26

September 2025, ACLED recorded the highest number of security incidents in the governorates of Deir Ez-Zor (332),

Sweida (206) and Aleppo (187). The lowest number of security incidents were recorded in the governorates of Tartous

(24), Latakia (41) and Damascus (41).

6. Socio-economic situation

A July 2025 report by UNOCHA assessed the economic situation in Syria to be dire, compounded by deteriorating

public services. While prices have stabilised, living conditions are strained by reduced purchasing power and diXculties

with banking and liquidity. Fuel, electricity, and water shortages persist across governorates.

The projected wheat deKcit of 2.73 million metric tons in 2025 risks leaving more than 16 million people without



suXcient food to meet their dietary needs. This comes as Syria is already facing a severe food insecurity crisis, with

14.6 million people assessed to be food insecure, of whom 9.1 million are classiKed as acutely food insecure and 1.4

million as severely food insecure. Nutrition indicators have also continued to deteriorate: more than 600 000 children

under the age of Kve are acutely malnourished and require treatment to survive, including over 177 000 who are

severely wasted.

The cost of living, as measured by the minimum expenditure basket (MEB), rose by 21 % in one year and more than

tripled over two years. The minimum wage now covers only 16 % of the food component of the MEB, underscoring the

severe strain on households.

One in four Syrians lives in extreme poverty on less than USD 2.15 a day, while 67 % fall below the lower middle-

income poverty line of USD 3.65. Since Assad’s fall, Syria has faced a severe liquidity crisis from cash shortages and

disrupted currency circulation. Economic activity has further declined amid insecurity, oil supply disruptions, and tight

liquidity. InJation has eased somewhat due to fewer checkpoints and cheaper Turkish imports.232 The World Bank

projected that Syria’s GDP will contract by 1 % in 2025, with extreme poverty expected to rise from 33.1 % in 2024 to

37.4 % in 2025.

As of May 2025, data available to UNOCHA indicates that only 57 % of hospitals and 37 % of primary healthcare centres

in Syria are fully operational, while over 452 health facilities that previously received formal support are now

threatened by funding cuts, risking closure and potentially leaving over 5 million people without access to critical

medical care. Syria also faces a critical shortage of health workers, exacerbated by low salaries, which signiKcantly

hinders access to health services. It is estimated that 50-70 % of the health workforce has left the country.

Consequently, eight out of Syria's 14 governorates fall below the international minimum threshold for the availability of

health workers per 10 000 population. There is a persistent shortage of specialists in areas such as trauma and

emergency care, intensive care, orthopaedics, psychiatry, anaesthesia, oncology, and prosthetics. In Deir Ez-Zor,

Hasaka and Raqqa only one out of 16 hospitals are fully functional because of full reliance on humanitarian partners

who are lacking funds.As of May 2025, data available to UNOCHA indicates that only 57 % of hospitals and 37 % of

primary healthcare centres in Syria are fully operational, while over 452 health facilities that previously received formal

support are now threatened by funding cuts, risking closure and potentially leaving over 5 million people without

access to critical medical care. Syria also faces a critical shortage of health workers, exacerbated by low salaries, which

signiKcantly hinders access to health services. römisch eins t is estimated that 50-70 % of the health workforce has left

the country. Consequently, eight out of Syria's 14 governorates fall below the international minimum threshold for the

availability of health workers per 10 000 population. There is a persistent shortage of specialists in areas such as

trauma and emergency care, intensive care, orthopaedics, psychiatry, anaesthesia, oncology, and prosthetics. In Deir

Ez-Zor, Hasaka and Raqqa only one out of 16 hospitals are fully functional because of full reliance on humanitarian

partners who are lacking funds.

Many areas, especially Dar’a, Latakia, and Damascus, receive only two to six hours of electricity daily, aHecting up to 75

% of communities. The situation is even worse in other governorates, with most communities reporting less than two

hours of electricity per day. This includes Deir Ez-Zor (74 %), Hama (77 %), Homs (62 %), and Rural Damascus (69 %).

1.3.4. UNHCR, UNHCR Position on returns to the Syrian Arab Republic, Dezember 2024 (Auszüge):

This position supersedes and replaces UNHCR’s March 2021 International Protection Considerations with Regard to

people Jeeing the Syrian Arab Republic, Update VI.This position supersedes and replaces UNHCR’s March 2021

International Protection Considerations with Regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update römisch sechs.

Moratorium on Forced Returns

At this moment in time, Syria continues to be aHected by attacks and violence in parts of the country; large-scale

internal displacement; contamination of many parts of the country with explosive remnants of war; a devastated

economy and a large-scale humanitarian crisis, with over 16 million already in need of humanitarian assistance before

the recent developments. In addition, and as noted above, Syria has also sustained massive destruction and damage

to homes, critical infrastructure and agricultural lands. Property rights have been greatly aHected, with widespread

housing, land, and property violations recorded over the past decade, leading to complex ownership disputes that will

take time to resolve. Against this background, UNHCR for the time being continues to call on States not to forcibly

return Syrian nationals and former habitual residents of Syria, including Palestinians previously residing in Syria, to any



part of Syria.

2. Beweiswürdigung:

2.1. Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers:

Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen Angaben in der Erstbefragung vor den

Organen des öHentlichen Sicherheitsdienstes, der Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, der

mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem zur Feststellung der Identität geeigneten

Dokument.

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit, Religions- und Volksgruppenzugehörigkeit, Sprachkenntnis, zu seinem

Geburtsort, seinen Familienverhältnissen sowie zu den Aufenthaltsorten seiner Familienangehörigen, seiner

Schulbildung und mangelnden Erwerbstätigkeit, gründen auf den übereinstimmenden Angaben des

Beschwerdeführers in der Erstbefragung, der niederschriftlichen Einvernahme sowie auf seinen Angaben im Rahmen

der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht hat keine

Veranlassung, an diesen Aussagen des Beschwerdeführers zu zweifeln.

Die Feststellung zur Ausreise des Beschwerdeführers aus Syrien, ergibt sich aus seinen nachvollziehbaren und

glaubhaften Angaben.

Die Feststellungen hinsichtlich des Familienstandes des Beschwerdeführers sowie seiner familiären Situation gründen

sich auf dessen Angaben im Verfahren, insbesondere jene in der mündlichen Verhandlung vor dem

Bundesverwaltungsgericht. Dass seine Eltern und eine Schwester im Zuge des Erdbebens in der Türkei verstorben sind

und der Beschwerdeführer keine Verwandten mehr in Syrien hat, führte dieser im Rahmen der mündlichen

Verhandlung glaubhaft aus. Dass ein Bruder durch das Erdbeben schwere Verletzungen am Bein und Rücken erlitten

hat und nicht erwerbsfähig ist, führte der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung ebenfalls glaubhaft aus

und legte dazu medizinische Unterlagen vor.

Die Feststellungen zur Herkunftsregion und den dortigen Machtverhältnissen ergeben sich aus den ins Verfahren

eingebrachten Länderberichten und dem Einblick in die aktuelle Karte, abrufbar unter https://syria.liveuamap.com/.

Der Beschwerdeführer gab zudem - übereinstimmend zum herangezogenen Kartenmaterial - in der mündlichen

Beschwerdeverhandlung an, dass die Übergangsregierung derzeit in seinem Heimatort die Kontrolle ausübt.

Die Feststellung zum Gesundheitszustand des Beschwerdeführers gründet auf seinen Angaben im Verfahren vor dem

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie im gegenständlichen Beschwerdeverfahren vor dem

Bundesverwaltungsgericht.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer strafgerichtlich unbescholten ist, ergibt sich aus dem vom

Bundesverwaltungsgericht eingeholten Strafregisterauszug.

2.2. Zur Möglichkeit einer Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat:

Dass der Beschwerdeführer gesund und arbeitsfähig ist, die Landessprache beherrscht und in seinem Herkunftsort

aufgewachsen ist sowie die Grundschule besucht hat, ergibt sich aus den diesbezüglich glaubhaften und

übereinstimmenden Angaben des Beschwe

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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